
Übersicht,,Arbeitsmarktzugang von Flüchtlingen" Einreise nach Deutschland ohne Visum
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Zugang zu Eingliederungsle¡stungen
nach $$ 16 ff. SGB ll

. lntegrat¡onskurs (BAMF) sofort

. EsF-Sprachkurssofort

Wechsel der Zust¿ind¡gkeit für Leistungen
zum Lebensunterhalt ab 01.03.2015
Sozialamt (AsylbLG) ) Jobcenter (SGBll)
g¡lt fl¡r Asylberechtigte nach S 25 Abs. 4a+b, 5
AufenthG (Opferschutz o. Ausreise unm(Elich)

allgemeine Beratung gem. $ 29 SGB lll
ab dem 1. Tag des Aufenthalts

Eingliederungsleistungen nach SGB lll
ab dem 4. Monat des Aufenthalts mögl¡ch

ESF-Sprachkurs ab dem 4. Monat des
Aufenthalts

llodellprojekt,,Frühzeitige Arbeitsmarkt-
¡ntegration von Asylbewerbern"
Eafly lnteruent¡on

Dresden ist Modellstandort

I

allgemeine Beratung gem. SS 29 ff. SGB lll
und Vermittlung in künftige Ausbildung ab
dem 1. Tag des Aufenthalts

Eingliederungsle¡stungen nach SGB lll
ab dem 4. Monat des Aufenthalts möglich

ESF-Sprachkurse ab dem 16. Monat des
Aufenthalts

Zugang zu Eingliederungsle¡stungen
nach SS 16 ff. SGB ll

. lntegrationskurs (BAMF) sofort

. EsF-Sprachkurssofort

Jobcenter (SGB ll)

Hochqualifizierte Arbeit und Arbe¡t be¡
Verwandten ohne Vorrangprüfung BA:
sofort erlaubt

Ausbildung, Praktika, Freiwilligendienste
sofort erlaubt

Beschäftigung
sofort erlaubt

Agentur für Arbe¡t (SGB lll) Agentur für Arbe¡t (SGB lll)

Beschäftigung
1. - 3. Monat des Aufenthalts Arbe¡tsverbot
4. - 15. Monat Beschäft¡gung mit Efaubnis d. Ausländerbehörde u. mit Vorrangprufung durch die BA

ab d. 16. Monat Beschäft¡gung ohne Vorrangprtifung durch die Bundesagentur ftjr Arbeit (ZAV)

ab d. 49. Monat Entfallen des Zustimmungserfordernisses zur Aufnahme einer Beschäft¡gung

Hochqualif¡z¡erte Arbeit und Arbeit be¡ Verwandten ohne Vorrangprüfung durch d¡e
Bundesagentur für Arbe¡t (ZAV):
sofort erlaubt

Ausbiltlung
ab dem 4. Monat des Aufenthalts erlaubt

Ausb¡ldung
ab dem '1. Tag der Duldung

Jobcenter (SGB ll)

Hochqual¡f¡z¡erte Arbe¡t und Arbeit bei
Verwandten ohne Vorrangprüfung der BA:
sofort erlaubt

Ausbildung, Praktika, Freiwilligendienste
sofort erlaubt

Beschäftigung
sofort erlaubt

u ne¡ ngeschrän kter ArbeitsmarkEugang
(SS 31,32 Beschv)

,,Asylberechtigte", g 25 AufenthG

Aufenthaltserlaubnis
pos¡tive Erlaubnis in Deutschland zu bleiben

-Asylberechtigte" eñaften Leistungen nach
dem SGB ll bzw. SGBXII

Asylsuchende, g 55 AsyfVfG

Aufenthaltsgestattu ng
während des laufenden Asylanerkennungs-
verfahrens

Asylbewerber erhelten Le¡stu¡pen nach dem
A syl be we rbe d erlungsgeseE

Geduldete, g 60a AufenttrG

Duldung
negative Asylentscheidung, aber Absch¡ebung
vorûbergehend ausgesetzt

Geduldete eñalten Leistungen nach dem
A sy I b eweñ e rÞr.sfungsgesefz

uneingesch ränkter Arbe¡tsmarkEugang
S 23 Abs. 2 Aufenthc

Kontingentflüchtlinge, S 23 Abs. 2 Aufenrhc

Aufenthaltserlaubnis befr¡stet
z.B. aus dem Kriegsgebiet Syrien befristet
2 Jahre (sog. Auftahmezusage durch Bund)

Flilchtlinge eñalten Leistu¡Uen nach dem
SGB ll bzw. SGBXII

Flüchtlinge mit Asylantrag, Antragstellung beim BAMF

Erleichterter Arbeitsmarktzuga ng f rir Asylbewerber und Geduldete

Flüchtlinge ohne Asylverfahren
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,t̂- Bundesagentur für Arbeit



Ðetailinformationen,,ArbeitsmarkEugang von Flüchtlingen"

Status/Aufenthaltstitel Arbe¡tsmarktzugang Leistungen zur lntegration, UnterstüEung durch Progemme

Leistungen nach dem SGBII
. Leistungen zur Eingliederung in Arbeit Sem. SS 16 ff. SGBII

wie lnländer

lntegrationskurse
. kein Rechtsanspruch auf Teilnahme, aber Möglichkeit der

Teilnahme im Rahmen verfügbarer Plätze
. Verpflichtung zur Teilnahme, wenn Leistungsberechtigung im

SGB ll besteht u. in Eingliederungsvereinbarung vereinbart

ESF-Programme

. BAMF-Sprachkurse:TeilnahmefürLeistungsbeziehernach
SGB ll oder SGB lll oder als arbeitssuchend gemeldet
möglich

. Bleiberechtsprogramm/ESF-lntegrationsrichtlinie

. Bund: wie bei Asylbewerbem

. Förderprogramm lQ: wie beí Asylbewerber

Definítionen / Erläuterun gen

Vorranoorûfuno
ob für den konkreten Arbeitsplatz bevorrechtìgte
Bewerber zur Verfúgung stehen ) das s¡nd Deutsche
u ausländ¡sche Bürger, d¡e im Arbeitsmarktzugang
Deutschen gleichgestellt sind

Prüfuno der Beschäft iqunosbedinounoen
Prüfung erstreckt sich auf die Arbeits- u Lohn-
bedingungen. die nicht ungúnstiger sein dúrfen als die
vergleichbarer ¡nländ¡scher Arbeitnehmer > Grundlage:
Tarifuertrâge, ortsúbliche Beschäft¡gungsbedingungen,
Mindestlohn

Arbeitserlaubnis durch dÌe Auslânderbehörde ¡st fúr
alle Beschâftigungen ¡mmer erforderlich ) Ermessens-
entscheidung ) pol¡t¡sches Ziel, Fachkrãfte zu sichern,
Aufnahme e¡ner Erwerbstätigke¡t zu fördern u dadurch
Sozialhilfekosten zu vermeiden, ist zu berucksichtigen

Kont¡ngentflüchtl i nge
S 23Ârrfienthc

Aufenthaltserlaubnis
befristet

,,Asylberechtigte",
$ 25 AufenthG

Aufenthaltserlaubnis
positive Erlaubnis
in Deutschland
zu bleiben

Asylbewerber
$ 55 AsylVfG

Aufenthalts gestattu n g
während des lfd.
Asylanerkennungs-
verfahrens

Geduldete
$ 60a AufenthG

Duldung
negative
Asylentscheidung,
aber Abschiebung
vorübergehend
ausgesetzt

u neingesch ränkter ArbeitsmarkEu gang
SS 31,32 Beschv

Vonangprütung ohne
mit

Erleichterter Arbeitsmarktzugang für Asvlbewerber und Geduldete
Detarlrnf onÌìatronen

Vorangprl¡tung
ohne
ohne

ohne

ab dem 4. Monat des Aufenthalts
(S32 Abs. 2 BeschV)

- betriebliche Ausbildung

- FSJ, Bundesfreiwilligendienst

- PraKika ¡m Rahmen e¡ner (Hoch)Schulausbildung
u. von Eu-geförderten Programmen (2.8. ESF)

- Personen m¡t inländischem Hochschulabschluss für
e¡ne dem Abschluss entsprcchende Beschäftigung

- Personen mit ausländischem Hochschulabschluss,
wenn s¡e d¡e Kriterien der Blauen Karte erfüllen
(mind. 47 600 € brutto/Jahr) für e¡ne dem
Abschluss entsprechende Beschäftigung

- Beschäft¡gung von Familienangehörigen im eigenen
Betrieb, die im gleichen Haushalt wohnen

ohne

mit

Vorangprütung

ab dem 4. Monat des Aufenthalts
(S32 Abs. 1 Beschv)

- Personen mit eusländ¡schem Hochschulabschluss ¡n einem
Mangelberuf (zB lngenieure, Äzle, lT-Fachkråfte), wenn sie
die erleichlerten Kr¡terien der Blauen Karte nach S 2 Abs. 2
Beschv erfüllen (mind. 37.128 € brutto/Jahr)

- Personen mit einem inländ¡schen, qualifizierten (mindestens
2-jährigen) Ausb¡ldungsabschluss, fi¡r eine d¡esem Abschluss
entsprechenden Beschåft igung

- Pers. mit einem ausländischen, als gleichwertig anerkannten
Ausbildungsebschluss, für e¡ne diesem Abschluss enlspr.
Beschäftigung, wenn es sich um einen Mangelberuf der
Positivliste der BA handelt

- befristete praKische Tä¡gkeit (PraKikum, Nachqual¡fiz¡erungs-
maßnahme o ä.), die ft¡r d¡e Anerkennung eines ausländischen
Berufsabschlusses o. für d¡e Berufserlaubnis in einem
reglementierten Beruf erforderlich ist

Leistungen nach dem SGBlll
. Anspruch auf Beratung ab dem l. Tag des Aufenthalts
. ab dem 4. Monat des Adenthalts Anspruch auf Vermittlung u.

d¡e Verm¡ttlung unterstl¡tzenden Maßnahmen; sonstige
Le¡stungen der aktiven Arbeitsförderung soweit die jeweiligen
VorausseÞungen im Einzelfall vorliegen

Integrationskurse
. keine Möglichkeit der Teilnahme

ESF-Progtamme

. Bleiberechtsprogramm: Beratung, BetreuungundBegleitung
zur lntegrat¡on in den Arbeitsmarkt; Qualifizierung, Akquise
von AusbildungspläEen

. Folgeprogramm ab Miüe 2015: EsF-lntegrationsrichtlinie
Bund ) Handlungsschwerpunkt,,lntegration v. Asylbewerbem
u. Flúchtlingen" (lvAÐ: wie Bleiberechtsprogramm; zusätzl¡ch
Maßnahmen zur l/Vlederaufnahme einer Schulausbildung

. BMAF-Sprachkurse: Bei Teilnahme an Bleiberechtsprogramm
möglich

. Förderprogramm lQ: Beratung zurAnerkennung von
Berufsabschltissen, Durchführung von Qual¡fizierungen i.R.d.
Anerkennungsgesetzes

,1\
-

Bundesagentur fÍ¡r Arbe¡t

m¡t

m¡t

mit

Vomngprùtung

ab dem 4, Monat des Aufenthalts jede Beschäft¡gung, ABER: Ze¡t- und Leiherbeit ist nicht möglich

ohne
ohne

Vorangprtitung

ab dem 49, Monat des Aufenthalts jede Beschàftigung, Zei! und Leiharbeit ist möglich
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ab dem 16. Monat des Aufenthalts jede Beschäftigung, ABER: Zeiþ und Leiharbe¡t ist !þþ¡lmöglich


